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	Richtlinie zur Förderung der freien Kulturarbeit
(Nicht Heimatstuben – nur 50 % Zuschuss möglich)
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Vorbemerkung
In Anerkennung der Leistung freier Initiativen und Vereine stellt der Kreistag des Kreises Weimarer Land Haushaltsmittel für die Förderung freier Kulturarbeit zur Verfügung.

Der Kreis fördert kulturelle Projekte und kulturelle Initiativen, Vereine, Gruppen, Künstler sowie sonstige Kulturträger nach diesen Richtlinien im Rahmen des Haushaltes. Ein Rechtsanspruch auf Fördermittel besteht nicht.

1. Förderungsgegenstand
Im Rahmen der kreislichen Kulturförderung auf der Grundlage des Subsidiaritätsprinzips sollen insbesondere Projekte, Maßnahmen und Angebote, die überörtliche Resonanz erwarten lassen, Berücksichtigung finden. Die Förderung im Kreis Weimarer Land soll ausgewogen alle Sparten der Kultur berücksichtigen.

2. Art und Umfang der Förderung
Eine Förderung ist grundsätzlich nur möglich bei Ausnutzung aller Förderungsmöglichkeiten des privaten und kommunalen Bereiches.

Fördermittel werden nur zu den unbedingt erforderlichen Ausgaben bewilligt.

Der Antragsteller muss Eigenleistungen nachweisen. Dabei werden erbrachte Arbeit, Investitionen und finanzielle Beteiligung anerkannt. Repräsentationskosten werden prinzipiell nicht berücksichtigt.

2.1. Formen der Förderung
Die Förderung kann bestehen aus:

· Vermittlung von Auftrittsmöglichkeiten und Kontakten

· Vermittlung und Durchführung von Veranstaltungen und Ausstellungen

· organisatorische, technische, fachliche und finanzielle Beratung


(z. B. bei Antragstellung)

· Bereitstellung von technischen Ausstattungsgegenständen für kulturelle


Veranstaltungen

· regelmässiger Informationsaustausch

· Zuschüsse

Zuschüsse dienen zur Deckung des Fehlbedarfs, der insoweit verbleibt, als der


Empfänger die zuschussfähigen Ausgaben nicht durch eigene oder fremde


Mittel decken kann. Ein Zuschuss kann auch in Form der Übernahme


anteiliger Festkosten bei unverschuldetem Ausfall der Veranstaltung bzw.


Einnahmeausfall gewährt werden (Ausfallbürgschaft)..
· Im Rahmen der eigenen Veranstaltungstätigkeit des Amtes für Wirtschafts-

förderung und Kulturpflege können auch Mittel weitergegeben werden (Kooperationsprojekte). Das setzt die frühstmögliche Beantragung voraus, damit dies bei der Projektplanung und Mittelbeantragung des Amtes für Wirtschaftsförderung und Kulturpflege berücksichtigt werden kann.

3. Förderungsverfahren
Die Antragstellung erfolgt schriftlich beim Kulturamt (siehe Pkt. 3.3.). Antragsberechtigt sind alle natürlichen und juristischen Personen, Gruppen, Initiativen und sonstige Zusammenschlüsse, die im Landkreis ansässig sind oder im Landkreis tätig werden.

Die zu fördernde Maßnahme oder Veranstaltung muss förderungswürdig (s. Pkt. 1) und gemeinnützig sein.

3.1. Projektförderung
Die Förderung konzentriert sich auf öffentliche Programme und innovative Projekte im Landkreis, die das ortsbezogene Kulturangebot ergänzen, erweitern oder anregen. Die Projekte sollen kulturszenebelebend und möglichst überregional wirken, Eigeninitiative und Mitverantwortung unterstützen oder fördern.

Neben den üblichen Daten der verantwortlichen Person des Projektleiters - Name, Anschrift, Konto-Nr. etc (Formblatt), die die Haftung gegenüber dem Kreis übernimmt, sind dem Antrag beizufügen:

-
ausführliche Projektbeschreibung,

· eine Übersicht, aus der Veranstaltungsort, Einzeltermine und Abschluss der

· Maßnahme ersichtlich sind,

· nach Einzelpositionen aufgeschlüsselter Kosten- und Finanzierungsplan,

· insbesondere Gesamtkosten, Eigenleistungen, Einnahmen, Zuschüsse Dritter und nichtgedeckte Kosten,

-
der letzte Jahrestätigkeitsbericht kann verlangt werden.

In der Regel soll eine Zuschusshöhe von 1.500,00 €  je Projekt nicht überschritten werden.

3.2. Förderung von Vereinen, Gruppen und Initiativen
Kulturtragende Vereine, Gruppen und Initiatien aus dem Amateurbereich von Kunst und Kultur unseres Landkreises bilden in ihrer Vielfalt die Basis dezentraler aktiver Kulturarbeit.

Laufende Betriebskosten von Vereinen, Gruppen und Zirkeln werden nicht bezuschusst. Die Finanzierung ist aus eigener Kraft zu sichern.

Eine anteilige Finanzierung des Kreises kann erfolgen bei Teilnahme an Veranstaltungen mit Öffentlichkeitsrelevanz oder die der Qualifizierung dienen. Des Weiteren können Zuschüsse zu dem Vereinszweck entsprechend notwendigen investiven Maßnahmen gewährt werden (Tonanlagen, Requisiten, Ausstellungstechnik, Reparaturen).

Maximal förderfähig sind 20 % der entstehenden Gesamtkosten. Der Höchstsatz der Förderung beträgt in der Regel   500,00 € je Maßnahme.

Der Kreis kann kulturtragenden Vereinen ab ihrem 25jährigen Bestehen zu Jubiläen eine einmalige Zuwendung gewähren.

Vorausssetzung sind Dokumente, die die Gründung beweisen. Andere prüfbare Formen der Zusammenarbeit sollen angerechnet werden. Dabei ist auf Kleinigkeiten zu verzichten.



25 Jahre

  50  €   


50 Jahre

  75  €


75 Jahre

100  €

       100 Jahre

125  € 

3.3. Antragsfristen
Um eine annähernd präzise Finanzplanung im Rahmen des Kreishaushaltes zu ermöglichen, ist der Zuschussbedarf für das geplante Vorhaben bis zum 30.09. des Vorjahres schriftlich anzumelden. 2 Monate vor Beginn der Maßnahme/des Projektes muss der präzise Förderantrag formgebunden eingereicht sein (Formblatt).

3.4. Allgemeines

· Der Verwendugnsnachweis ist entsprechend der allgemeinen

             Nebenbestimmungen, die bei Bewilligung zugesandt werden, zu erstellen.

-
Der angegebene Förderzeitraum kann auf Antrag verlängert werden.

· Verringert sich der im Förderantrag ausgewiesene Fehlbedarf, kann 

             die Zuwendung anteilig reduziert werden.

· In der Regel erfolgt die Auszahlung der bewilligten Zuschüsse erst nach Vorla-ge und Anerkennung des Verwendungsnachweises.

4.  Zuständigkeiten
Vor der Gewährung eines Zuschusses ist durch das Amt für Wirtschaftsförderung und Kulturpfelge die Förderungswürdigkeit des Antrages zu prüfen. Über die Gewährung von Zuschüssen bis zu 500,00 € je Einzelmaßnahme entscheidet das Amt für Wirtschaftsförderung und Kulturpflege. Bei einer Zuschsshöhe über 500,00 € sind dem Kultur- und Bildungsausschuss die entsprechenden Anträge zur Entscheidung vorzulegen. Einmal im Jahr ist dem Kultur- und Bildungsausschuss in öffentlicher Sitzung ein Förderbericht vorzulegen.

Diese Richtlinie tritt mit dem 01.01.1995 in Kraft.

